
§ 28 BremLWO
Bremische Landeswahlordnung (BremLWO)

Landesrecht Bremen

Erster Abschnitt – Vorbereitung der Wahl -> 5. – Wahlvorschläge,
Stimmzettel

Titel:  Bremische Landeswahlordnung (BremLWO) Normgeber:  Bremen
Amtliche Abkürzung:  BremLWO Gliederungs-Nr.:  111-a-2
Normtyp:  Gesetz

§ 28 BremLWO – Inhalt und Form der Wahlvorschläge

(1) Der Wahlvorschlag soll nach dem Muster der Anlage 6a eingereicht werden. Er muß enthalten

1. den Namen der einreichenden Partei oder Wählervereinigung und, sofern sie eine Kurzbezeichnung
verwendet, auch diese,

2. je Bewerber Familiennamen, mindestens einen und maximal zwei Vornamen, einen Beruf oder
Stand, Geburtsdatum, Geburtsort und Anschrift (Hauptwohnung),

3. im Wahlbereich Bremen zusätzlich die Angabe, welche Bewerber als Unionsbürger nur zur
Stadtbürgerschaft kandidieren.

Er soll ferner Namen und Anschriften der Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson
enthalten. Bei Bewerbern, die Mitglied der Bürgerschaft, des Deutschen Bundestages oder des Europäischen
Parlamentes sind, kann die Mitgliedschaft in dem Gesetzgebungsorgan anstelle oder zusätzlich zur Angabe
des Berufs mit dem betreffenden Namenszusatz "MdBB", "MdB" oder "MdEP" angegeben werden.

(2) Der Wahlvorschlag ist von mindestens drei Mitgliedern des Landesvorstandes, darunter dem Vorsitzenden
oder seinem Stellvertreter, persönlich und handschriftlich zu unterzeichnen. Hat eine Partei oder
Wählervereinigung keinen Landesverband, so ist der Wahlvorschlag von den Vorständen der nächstniedrigen
Gebietsverbände der Partei oder Wählervereinigung im Gebiet der Freien Hansestadt Bremen zu
unterzeichnen. Die Unterschriften des einreichenden Vorstandes genügen, wenn er innerhalb der
Einreichungsfrist eine schriftliche, dem Satz 1 entsprechende Vollmacht der anderen beteiligten Vorstände
beibringt.

(3) Muß ein Wahlvorschlag nach § 18 Abs. 2 Satz 2 des Bremischen Wahlgesetzes von einer bestimmten
Mindestzahl von Wahlberechtigten unterzeichnet sein, so sind die Unterschriften auf amtlichen Formblättern
nach Anlage 7a unter Beachtung folgender Vorschriften zu erbringen:

1. Die Formblätter werden auf Anforderung vom Wahlbereichsleiter kostenfrei geliefert; er kann sie
auch als Druckvorlage oder elektronisch bereitstellen. Bei der Anforderung ist der Name der Partei
oder Wählervereinigung, die den Wahlvorschlag einreichen will, und, sofern sie eine
Kurzbezeichnung verwendet, auch diese anzugeben. Ferner ist die Aufstellung der Bewerber in
einer Mitglieder- oder einer besonderen oder allgemeinen Vertreterversammlung nach § 19 des
Bremischen Wahlgesetzes zu bestätigen und der Anforderung beizufügen. Der Wahlbereichsleiter
hat die in Satz 2 genannten Angaben im Kopf der Formblätter zu vermerken.

2. Die Wahlberechtigten, die einen Wahlvorschlag unterstützen, müssen die Erklärung auf dem
Formblatt persönlich und handschriftlich unterzeichnen; neben der Unterschrift sind Familienname,
Vornamen, Geburtsdatum und Anschrift (Hauptwohnung) des Unterzeichners sowie der Tag der
Unterzeichnung anzugeben.
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3. Für jeden Unterzeichner ist auf dem Formblatt oder gesondert eine Bescheinigung der
Gemeindebehörde, bei der er im Wählerverzeichnis einzutragen ist, beizufügen, daß er im Zeitpunkt
der Unterzeichnung im betreffenden Wahlbereich wahlberechtigt ist. Gesonderte Bescheinigungen
des Wahlrechts sind vom Träger des Wahlvorschlages bei der Einreichung des Wahlvorschlages mit
den Unterstützungsunterschriften zu verbinden. Wer für einen anderen eine Bescheinigung des
Wahlrechts beantragt, muß nachweisen, daß der Betreffende den Wahlvorschlag unterstützt.

4. Ein Wahlberechtigter darf nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen; hat jemand mehrere
Wahlvorschläge unterzeichnet, so ist seine Unterschrift auf dem ersten nach § 17 des Bremischen
Wahlgesetzes beim Wahlbereichsleiter eingereichten Wahlvorschlag gültig und auf allen weiteren
allen Wahlvorschlägen ungültig.

5. Wahlvorschläge dürfen erst nach Aufstellung der Bewerber durch eine Mitglieder- oder
Vertreterversammlung unterzeichnet werden. Vorher geleistete Unterschriften sind ungültig.

6. Die Zahl der Unterschriften nach § 18 Abs. 2 Satz 2 des Bremischen Wahlgesetzes richtet sich nach
der Zahl der Wahlberechtigten bei der letzten Wahl zur Bürgerschaft.

(4) Dem Wahlvorschlag sind beizufügen

1. die Erklärungen der vorgeschlagenen Bewerber nach dem Muster der Anlage 8a , daß sie ihrer
Aufstellung zustimmen und für keinen anderen Wahlvorschlag ihre Zustimmung zur Benennung als
Bewerber gegeben haben; in der Erklärung ist auch anzugeben, welche bis zu zwei Vornamen von
mehreren im Melderegister eingetragenen Vornamen in den zu veröffentlichenden Wahlvorschlag
und auf den Stimmzettel aufzunehmen sind,

2. die Bescheinigungen der Gemeindebehörde nach dem Muster der Anlage 9a , daß die Bewerber
wählbar sind,

3. eine Ausfertigung der Niederschrift über die Beschlußfassung der Mitglieder- oder
Vertreterversammlung, in der die Bewerber aufgestellt worden sind und ihre Reihenfolge auf dem
Wahlvorschlag festgelegt worden ist, mit den nach § 19 Abs. 6 des Bremischen Wahlgesetzes
vorgeschriebenen Versicherungen an Eides Statt; die Niederschrift soll nach dem Muster der
Anlage 10a gefertigt, die Versicherung an Eides Statt nach dem Muster der Anlage 11a abgegeben
werden,

4. die erforderliche Zahl von Unterstützungsunterschriften nebst Bescheinigungen des Wahlrechts der
Unterzeichner (Absatz 3 Nr. 2 und 3), sofern es sich um einen Wahlvorschlag einer in § 16 Abs. 3
Nr. 2 des Bremischen Wahlgesetzes genannten Partei oder Wählervereinigung handelt.

5. eine Versicherung an Eides statt des vorgeschlagenen Bewerbers nach dem Muster der Anlage 8a ,
dass er nicht Mitglied einer anderen als der den Wahlvorschlag einreichenden Partei oder
Wählervereinigung ist; für die Abnahme der Versicherung an Eides statt gilt § 19 Absatz 6 Satz 3
des Bremischen Wahlgesetzes entsprechend.

(5) Die Bescheinigung des Wahlrechts (Absatz 3 Nr. 3) und die Bescheinigung der Wählbarkeit (Absatz 4
Nr. 2) sind kostenfrei zu erteilen. Die Gemeindebehörde darf für jeden Wahlberechtigten die Bescheinigung
des Wahlrechts nur einmal erteilen; dabei darf sie nicht festhalten, für welchen Wahlvorschlag die erteilte
Bescheinigung bestimmt ist.

(6) Dem Wahlvorschlag soll in elektronischer Form das Logo der einreichenden Partei oder
Wählervereinigung beigefügt werden. Das Logo darf

1. an textlichen Elementen lediglich den Namen der einreichenden Partei oder Wählervereinigung,
eine Abkürzung dieses Namens, eine Eigenbezeichnung oder eine Verbindung dieser Elemente
enthalten,

2. maximal 12,2 cm breit und maximal 3 cm hoch sein,
3. keine rechtswidrigen Elemente beinhalten,
4. keine Urheberrechte verletzen. Das Haftungsrisiko tragen die einreichenden Parteien oder

Wählervereinigungen.
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